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Leitlinien

Ziel des Schulwesens im Land Bremen ist eine 
durchgehend gemeinsame Bildung, Erziehung 
und Betreuung für alle Schülerinnen und Schü-
ler. Sie soll in den Grund- und Oberschulen 
sowie beruflichen Schulen als Schulen für alle 
Kinder und Jugendliche verwirklicht werden. 
Auch die Gymnasien sind an die Inklusion 
gebunden. Die Inklusion aller Schülerinnen 
und Schüler ist Teil des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrages der Schule, unabhängig von 
ethnischer Herkunft, ihrer Staatsbürgerschaft, 
Religion oder einer Beeinträchtigung.

Die Bremer Schulen haben seit der Schul-
rechtsreform 2009 den Auftrag, sich zu in-
klusiven Schulen zu entwickeln (§ 3 Absatz 4 
des Bremer Schulgesetzes). Die Aufgaben der 
Förderzentren werden sukzessive den allge-
meinen Schulen mit ihren Zentren für unter-
stützende Pädagogik übertragen. Die Zentren 
für unterstützende Pädagogik bündeln alle 
Aufgaben der Förderung und Herausforde-
rung der Schülerinnen und Schüler einschließ-
lich der sonderpädagogischen Förderung. Für 
darüber hinausgehende Unterstützungsbedar-
fe stehen die Regionalen Unterstützungs- und 
Beratungszentren (ReBUZ) zur Verfügung.

Die Schulen für die Förderschwerpunkte Se-
hen, Hören und körperliche Entwicklung set-
zen ihre Arbeit im bestehenden Umfang fort. 
Eltern, deren Kinder einen Förderbedarf in den 
genannten Bereichen haben, können weiter-
hin zwischen einer separaten und einer inklu-
siven Beschulung wählen.

Ausgangspunkt der inklusiven Unterrichtung 
ist die Förderdiagnostik und -planung, die 
den Entwicklungsweg der Schülerinnen und 
Schüler ganzheitlich im Fokus hat, also auch 

deren Umfeld und Entwicklungsbedingungen 
einbezieht. Die aus der Diagnose entstehen-
den Förderpläne werden regelmäßig an den 
Schulen mit allen am Erziehungsprozess Betei-
ligten reflektiert. Ziel ist es, die Stärken jeder 
einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schü-
lers zu fördern.

Daneben wird es besonders gelagerte Erforder-
nisse geben, die eine formale Feststellung des 
sonderpädagogischen Förderbedarfs erfordern. 

Die Entscheidung über einen erforderlichen 
Förderort behält sich in diesen Fällen die Sena-
torin für Bildung und Wissenschaft nach § 70 a 
Absatz 3 des Bremischen Schulgesetzes in der 
Stadtgemeinde Bremen vor; in der Stadtge-
meinde Bremerhaven trifft diese Entscheidung 
der Magistrat. Die Regionalen Beratungs- 
und Unterstützungszentren werden für eine 
vorüber gehende Beschulung zur Förderung 
im sozial-emotionalen Bereich zur Verfügung 
stehen.

In der Aufbauphase wird zunächst an der Fest-
stellungsdiagnostik festgehalten; diese wird um 
eine differenzierte Förderdiagnostik erweitert. 
Dies ist für die Steuerung des Inklusions-
prozesses anfangs nicht verzichtbar. In den 
Oberschulen müssen erst Lernprozesse er-
möglicht und Erfahrungen gesammelt wer-
den, deren Evaluation Erkenntnisse für die 
Weiterentwicklung der Inklusion liefern soll. 
In diesem Rahmen werden auch unterschied-
liche Modelle der Diagnostik geprüft werden. 
Ziel ist eine vollständige Umsetzung inklusiver 
Beschulung in Bremen, die allerdings päda-
gogische, personelle und finanzielle Rahmen-
bedingungen voraussetzt. 
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Teil 1: Geltungs- und 
Regelungsbereich

§ 1 Geltungs- und Regelungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die öffentlichen
allgemeinen Schulen im Land Bremen im Sinne 
von § 1 Absatz 1 und § 16 Absatz 1 des Bremi-
schen Schulgesetzes.

(2) Diese Verordnung regelt:
1. die Aufgaben der Zentren für unterstüt-

zende Pädagogik,
2. die Aufgaben der Regionalen Beratungs- 

und Unterstützungszentren,
3. die Anforderungen an die Förderdiagnostik,

Förderplanung und deren Dokumentation,
4. das Verfahren zur Feststellung sonder-

pädagogischen Förderbedarfs,
5. das Verfahren zur Entscheidung über die

sonderpädagogische Förderung,
6. die Aufgaben der Schulen im Rahmen der

sonderpädagogischen Förderung.

Teil 2: Zentren für unterstützende 
Pädagogik, Regionale Beratungs- 
und Unterstützungszentren 

§ 2 Einrichtung und Zusammen-
setzung des Zentrums für 
unterstützende Pädagogik

(1) Zentren für unterstützende Pädagogik
werden an allgemeinen Schulen eingerichtet.

(2) Dem Zentrum für unterstützende Pädagogik
gehören folgende Fachkräfte an:
1. Sonderpädagoginnen und -pädagogen,
2. Sozialpädagoginnen und -pädagogen,
3. mit der sonderpädagogischen Förderung

nach den §§ 6 bis 8 besonders beauftragte
Lehrkräfte,

4. je nach Bedarf der jeweiligen Schule spe-
zielle Fachberaterinnen und Fachberater,
insbesondere für den Bereich Sprache, Lese-
Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche,

5. je nach Bedarf der jeweiligen Schule
Assistenz kräfte und weitere Fachkräfte.

Die Fachkräfte arbeiten in Teams zusammen. 

Erste Verordnung für unterstützende Pädagogik – 
(Erste Unterstützende Pädagogik-Verordnung)
Vom 22. Mai 2013 (Brem.GBl. S. 252 – 223-a-22)

Aufgrund des § 22 Absatz 3 und des § 35 Absatz 3 Satz 5 und Absatz 5 jeweils in Verbindung mit 

§ 67 des Bremischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2005 (Brem. 

GBl. S. 260, 388, 398), das zuletzt durch Artikel 4, Artikel 9 G zur Anpassung bildungsrechtlicher 

Regelungen an die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie für das Schuljahr 2020/21 vom 

24. November 2020 (Brem.GBl. S. 1371) geändert worden ist und des § 2 Absatz 2 des 

Bremischen Schuldatenschutzgesetzes vom 27. Februar 2007 (Brem.GBl. S. 182), das zuletzt durch 

Gesetz vom 13. Juli 2021 (Brem.GBl. S. 582) geändert worden ist, wird verordnet:
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(3) Die Leiterin oder der Leiter des Zentrums 
für unterstützende Pädagogik ist Teil der 
Schulleitung der allgemeinen Schule, für die es 
eingerichtet ist. 

(4) Die Stadtgemeinden können für mehrere 
Schulen ein gemeinsames Zentrum für unter-
stützende Pädagogik einrichten. Dieses Zen-
trum bildet ein Leitungsteam, das über den 
Einsatz der Förderressourcen entscheidet. Mit-
glieder des Leitungsteams sind die Leiterin oder 
der Leiter des Zentrums für unter stützende 
Päda gogik als Vorsitzende oder Vor sitzender 
sowie je ein Schulleitungsmitglied der Schulen, 
für die das Zentrum für unter stützende Päda-
gogik eingerichtet ist. Die Zentren für unter-
stützende Pädagogik im Verbund geben sich 
eine Geschäftsordnung. 

§ 3 Aufgaben des Zentrums für 
unterstützende Pädagogik

(1) Das Zentrum für unterstützende Pädagogik 
hat die Aufgabe, 
1. die Förderbedarfe der Schülerinnen und 

Schüler diagnostisch zu erfassen, zu doku-
mentieren, die Ressourcen zur Förderung 
zu planen und deren fachgerechten Ein-
satz zu gewährleisten,

2. Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und 
Lehrer, pädagogisches Personal der Schu-
le und Schülerinnen und Schüler über den 
notwendigen Förderbedarf zu beraten, 
darin zu unterstützen, im Unterricht För-
dermaßnahmen durchzuführen oder diese 
Maßnahmen selber durchzuführen,

3. das pädagogische Personal der Schule in 
Fragen der Förderung fortzubilden oder 
Fortbildungen zu organisieren.

(2) Das Zentrum für unterstützende Pädagogik 
führt nach Maßgabe des Teils 4 das sonder-
pädagogische Feststellungsverfahren durch. 
Es arbeitet bei Bedarf mit dem zuständigen 
Regionalen Beratungs- und Unterstützungs-
zentrum zusammen. 

(3) Zu den Aufgaben des Zentrums für unter-
stützende Pädagogik gehört es auch, die Be-
gegnung, die gegenseitige Unterstützung und 
den gegenseitigen Erfahrungsaustausch der 
behinderten Schülerinnen und Schüler unter-
einander (sog. Peer-Erfahrungen) zu fördern. 

§ 4 Einrichtung und Zusammensetzung 
des Regionalen Beratungs- und 
Unterstützungszentrums

(1) Die Stadtgemeinden richten Regionale Be-
ratungs- und Unterstützungszentren im Sinne 
von § 14 Absatz 2 des Bremischen Schulver-
waltungsgesetzes ein. 

(2) Im Regionalen Beratungs- und Unter-
stützungszentrum wirken Angehörige unter-
schiedlicher Berufe in Teams zusammen. In den 
Teams sind folgende Professionen vertreten: 
1. Sonderpädagoginnen und -pädagogen,
2. Schulpsychologinnen und -psychologen,
3. Sozialpädagoginnen und -pädagogen,
4. weitere Fachkräfte

(3) Das Regionale Beratungs- und Unter-
stützungs zentrum arbeitet eng mit den Zen-
tren für unterstützende Pädagogik zusammen. 
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§ 5 Aufgaben des Regionalen 
Beratungs- und 
Unterstützungszentrums

(1) Das Regionale Beratungs- und Unterstüt-
zungszentrum hat den Auftrag, die schulische 
Eingliederung der Schülerinnen und Schüler un-
abhängig von ihrem sonderpädagogischen För-
derbedarf, ihrer Behinderung und ihrer individu-
ellen Problemlagen zu fördern, Hilfsangebote 
zur Überwindung von Problemlagen zu entwi-
ckeln sowie eng mit anderen Institutionen, ins-
besondere dem schulärztlichen Dienst und der 
Kinder- und Jugendhilfe, zusammen zu arbeiten. 

(2) Das Regionale Beratungs- und Unterstüt-
zungszentrum leistet den Schulen, Schülerinnen 
und Schülern und ihren Erziehungsberechtig-
ten bei Krisen und Notfällen Hilfe. Krisen und 
Notfälle sind insbesondere Ereignisse, die eine 
weitere Beschulung der Schülerin und des 
Schülers in der allgemeinen Schule gefährden. 

(3) Das Regionale Beratungs- und Unterstüt-
zungszentrum hat insbesondere die Aufgabe 
1. individuelle Problemlagen von Hilfe-

suchen den zu klären und Angebote zu 
ihrer Prävention, Beratung, Unterstützung 
und Förderung zu entwickeln,

2. das Feststellungsverfahren für den sonder-
pädagogischen Bereich soziale und emoti-
onale Entwicklung durchzuführen,

3. die Unterstützungs- und Fördermaß-
nahmen zu steuern,

4. schulpsychologische Beratung und Diagno-
se durchzuführen,

5. Netzwerkarbeit in den Stadtteilen zu leisten

(4) Das Regionale Beratungs- und Unterstüt-
zungszentrum koordiniert schulübergreifende 
Aufgaben, insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Lese-Intensiv-Kurse, Lese-, Rechtschreib- 
und Rechenschwäche-Kurse in der Stadt-
gemeinde Bremen,

2. Reintegration der Schüler und Schülerin-
nen, insbesondere nach stationärem Auf-
enthalt oder vergleichbaren Abwesenhei-
ten von der Schule und

3. den Übergang von der Schule in den Beruf 
außerhalb der regulären schulischen Berufs-
orientierung an den allgemeinen Schulen

(5) Das Regionale Beratungs- und Unter-
stützungszentrum ist verantwortlich für die 
Durchführung von Maßnahmen nach § 55 
Absatz 4 des Bremischen Schulgesetzes. 

Teil 3 Förderbedarfe, 
Förderdiagnostik, Förderplanung 

§ 6 Förderbedarfe

Förderbedarfe untergliedern sich in sonderpä-
dagogische Förderbedarfe und weitere Förder-
bedarfe. Sonderpädagogische Förderbedarfe 
werden nach Teil 4 festgestellt. Die weiteren 
Förderbedarfe werden innerhalb der Förderdi-
agnostik nach § 9 ermittelt. 

§ 7 Sonderpädagogische Förderbedarfe

(1) Sonderpädagogische Förderbedarfe wer-
den in den Bereichen Lernen, Sprache, Wahr-
nehmung- und Entwicklungsförderung, so-
zial-emotionale Entwicklung, Sehen, Hören, 
körperlich-motorische Entwicklung und Autis-
musspektrumsstörung festgestellt. 

(2) Sonderpädagogischer Förderbedarf im 
Bereich Lernen liegt vor, wenn die Lern- und 
Leistungsausfälle schwerwiegender, umfängli-
cher und lang andauernder Art sind und durch 
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einen Rückstand der kognitiven Funktionen 
oder der sprachlichen Entwicklung oder des 
Sozialverhaltens verstärkt werden. 

(3) Sonderpädagogischer Förderbedarf im Be-
reich Sprache liegt vor, wenn der Gebrauch 
der Sprache nachhaltig gestört und mit erheb-
lichem subjektivem Störungsbewusstsein so-
wie Beeinträchtigungen in der Kommunika-
tion verbunden ist. Sonderpädagogischer 
Förderbedarf im Bereich Sprache ist auch bei 
Schülerinnen und Schülern anzunehmen, die 
in ihren Bildungs-, Lern- und Entwicklungs-
möglichkeiten hinsichtlich des Spracherwerbs, 
des sinnhaften Sprachgebrauchs und der 
Sprechtätigkeit so beeinträchtigt sind, dass 
sie im Unterricht der allgemeinen Schule ohne 
sonderpädagogische Unterstützung nicht hin-
reichend gefördert werden können. 

(4) Sonderpädagogischer Förderbedarf im 
Bereich Wahrnehmung und Entwicklungsför-
derung liegt vor, wenn umfassende Beein-
trächtigungen im Bereich der intellektuellen 
Funktionen und in der Entwicklung der perso-
nalen oder sozialen Identität vorhanden sind 
mit der Folge, dass die Schülerinnen und Schü-
ler zu einer selbständigen Lebensführung aller 
Voraussicht nach lebenslange Unterstützung 
benötigen. 

(5) Sonderpädagogischer Förderbedarf im 
Bereich Sehen liegt vor, wenn das Sehver-
mögen so stark herabgesetzt ist, dass die Be-
troffenen auch nach optischer Korrektur ihrer 
Umwelt überwiegend nicht visuell begegnen 
oder wenn auch nach optischer Korrektur Teil-
funktionen des Sehens, wie Fern- oder Nah-
visus, Gesichtsfeld, Kontrast, Farbe, Blendung 
und Bewegung erheblich eingeschränkt sind 
oder wenn eine erhebliche Störung der zen-
tralen Verarbeitung der Seheindrücke besteht. 

Schülerinnen und Schüler, die mit Erblindung 
rechnen müssen, werden bei der Feststellung 
des sonderpädagogischen Förderbedarfs Blin-
den gleichgestellt. 

(6) Sonderpädagogischer Förderbedarf im Be-
reich des Hörens liegt vor, wenn lautsprach-
liche Informationen der Umwelt nicht über 
das Gehör wahrgenommen werden können 
oder wenn trotz apparativer Versorgung laut-
sprachliche Informationen der Umwelt nur 
begrenzt aufgenommen werden können und 
wenn deswegen erhebliche Beeinträchtigun-
gen in der Entwicklung des Sprechens und der 
Sprache oder im kommunikativen Verhalten 
oder im Lernverhalten auftreten oder wenn 
dadurch eine erhebliche Störung der zentralen 
Verarbeitung der Höreindrücke besteht. 

(7) Sonderpädagogischer Förderbedarf im 
Bereich der körperlichen Entwicklung liegt 
vor, wenn erhebliche Funktionsstörungen des 
Stütz- und Bewegungssystems, auch aufgrund 
von Schädigungen von Gehirn und Rücken-
mark, der Muskulatur oder des Knochen-
gerüsts gegeben sind. 

(8) Sonderpädagogischer Förderbedarf im Be-
reich der sozial-emotionalen Entwicklung liegt 
vor, wenn eine Schülerin oder ein Schüler der 
Erziehung so nachhaltig verschlossen oder 
entzogen ist, dass sie oder er im Unterricht 
der allgemeinen Schule ohne zusätzliche son-
derpädagogische Unterstützung nicht hinrei-
chend oder gar nicht gefördert werden kann 
und die eigene Entwicklung oder die der Mit-
schülerinnen und Mitschüler erheblich gestört 
oder gefährdet ist. 

(9) Sonderpädagogischer Förderbedarf im 
Bereich der Autismusspektrumsstörung liegt 
vor, wenn die Entwicklung sozialer Beziehun-
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gen sowie des kommunikativen Austauschs 
mit anderen Menschen beeinträchtigt ist, und 
die Interessen und der Bezug zur Umwelt ein-
geschränkt sind. Verhaltensweisen, die ein 
Hemmnis für die weitere Entwicklung bedeu-
ten können, sind, insbesondere Stereotypen, 
zwanghaft ritualistische Verhaltensweisen, 
Fremd- und Autoaggressionen. 

§ 8 Weitere Förderbedarfe

(1) Schülerinnen und Schüler können in den 
Bereichen Sprachförderung sowie der Lese- 
Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche, Hoch - 
begabung, kulturelle Identitätsfindung und 
Spracherwerb weitere Bedarfe an gezielter 
Förderung und Herausforderung haben. 

(2) Sprachförderbedarf besteht, wenn im Er-
werb der Kompetenzen in einem oder mehreren 
der Kompetenzbereiche Zuhören, Sprechen, 
Lesen und Schreiben besondere Schwierigkei-
ten im individuellen Bildungsprozess der Schü-
lerinnen und Schüler bestehen, wenn die Si-
cherung der Anforderungen der Bildungspläne 
eine Förderung in diesen Kompetenzbereichen 
notwendig macht oder wenn Schülerinnen und 
Schüler über besondere Leistungsfähigkeiten in 
diesen Kompetenzbereichen verfügen. Eine Le-
se-Rechtschreibschwäche besteht dann, wenn 
eine massive und lang andauernde Störung des 
Erwerbs der Schriftsprache vorliegt. 

(3) Eine Rechenschwäche (Dyskalkulie) liegt 
vor, wenn eine Entwicklungsverzögerung des 
mathematischen Denkens besteht. 

(4) Hochbegabung bezeichnet eine umfassen-
de oder auf bestimmte Kompetenzbereiche 
bezogene, weit über dem Durchschnitt liegen-
de intellektuelle oder andere Begabung einer 
Schülerin oder eines Schülers. 

(5) Identitätsbezogene Förderbedarfe sind För-
derbedarfe, die im Zusammenhang mit Brüchen 
im Aufbau der personalen Identität durch trau-
matisierende Erfahrungen, schwierige soziale 
Lage oder durch Zuwanderung in das deutsche 
Bildungssystem stehen, die zu einem verzöger-
ten Erwerb der Bildungssprache führen können. 

(6) Die Regionalen Beratungs- und Unter-
stützungszentren und die Zentren für unterstüt-
zende Pädagogik dürfen im Rahmen der För-
derdiagnostik personenbezogene Schüler- und 
Elterndaten und personenbezogene Gesund-
heitsdaten über Schülerinnen und Schüler ver-
arbeiten, soweit es zur besonderen Förderung 
erforderlich ist. § 2 Absatz 1 des Bremischen 
Schuldatenschutzgesetzes bleibt unberührt. 

§ 9 Förderdiagnostik

(1) Förderdiagnostik umfasst Eingangsdiag-
nostik und prozessbegleitende Diagnostik. Ein-
gangsdiagnostik dient der Erfassung von Lern-
ausgangslagen. Prozessbegleitende Diagno stik 
zeigt prozessual die Lern- und Entwicklungs-
möglichkeiten einer Schülerin oder eines Schü-
lers auf. Mit Hilfe der Förder diagnostik werden 
individuelle Förder- und Unterstützungsan-
gebote festgelegt. Das förder diagnostische 
Gutach ten gibt Anhaltspunkte für gezielte und 
geplante individuelle Förderung nach § 35 Ab-
satz 3 des Bremischen Schulgesetzes. Förder-
diagnostik ist der Ausgangspunkt für Differen-
zierung und Individualisierung des Lernstoffes 
im Unterricht. 

(2) Förderdiagnostik umfasst die Kind-Um-
feld-Analyse, die Lernprozessanalyse (kogni-
tive, emotionale und soziale Entwicklung), das 
Erkennen veränderbarer Bedingungen in den 
Lernsituationen sowie motivierender Unter-
stützungsmaßnahmen, die eine Veränderung 
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des Lernprozesses mit dem Ziel eines selbst-
organisierten Lernens bewirken. 

(3) Förderdiagnostik beinhaltet die Beobachtung, 
das Gespräch und die Dokumentenanalyse. 

(4) Förderdiagnostik wird vom Zentrum für 
unterstützende Pädagogik unter Mitwirkung 
der unterrichtenden Lehrkräfte durchgeführt. 

(5) Soweit ein Förderbedarf nach §§ 6 bis 8 
diagnostiziert wird, werden die Ergebnisse der 
Förderdiagnostik in Förderplänen dokumen-
tiert und mit den Erziehungsberechtigten, den 
Angehörigen des Zentrums für unterstützende 
Pädagogik und den Schülerinnen und Schülern 
besprochen. 

(6) Die Regionalen Beratungs- und Unter-
stützungs zentren und die Zentren für unter-
stützende Pädagogik dürfen im Rahmen der 
Förder diagnostik personenbezogene Schüler- 
und Elterndaten und personenbezogene Ge-
sundheitsdaten über Schülerinnen und Schüler 
verarbeiten, soweit es zur besonderen Förderung 
erforderlich ist. § 2 Absatz 1 des Bremischen 
Schuldatenschutzgesetzes bleibt unberührt. 

§ 10 Förderplanung

(1) Mit Hilfe der Förderplanung wird das in-
dividuelle Lernangebot von Schülerinnen und 
Schülern gestaltet. 

(2) Der Förderplan beinhaltet: 
1. die Beschreibung der Lernsituation,
2. die Benennung der Ziele für die weitere 

Entwicklung,
3. soweit sonderpädagogische Förderbedarfe 

festgestellt werden, die notwendige Anpas-
sung der in den Bildungsplänen beschrie-
benen zu erreichenden Kompetenzen,

4. konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der 
vereinbarten Ziele im Unterricht und in der 
Förderung,

5. die Angabe von Lernmethoden, die der 
Schülerin oder dem Schüler das Lernen er-
möglichen,

6. die Nennung hilfreicher Materialien und 
Hilfsmittel,

7. die vorzunehmende Beteiligung der Erzie-
hungsberechtigten sowie

8. einen Zeitplan zur Überprüfung des Lern-
erfolgs.

(3) Förderpläne werden in mindestens halb-
jährlichen Gesprächen in Form von Schüler- 
Lehrer-Gesprächen oder Schüler-Lehrer-Eltern- 
Gesprächen ausgewertet. 

(4) Förderpläne werden zu den Schülerakten 
genommen. Den Erziehungsberechtigten ist 
eine Zweitschrift auszuhändigen. Die in den 
Förderplänen enthaltenen personenbezogenen 
Daten dürfen von den Schulen und den Regi-
onalen Beratungs- und Unterstützungs zentren 
zu deren Aufgabenerfüllung verarbeitet wer-
den, soweit es zur besonderen Förderung 
erforderlich ist. § 2 Absatz 1 des Bremischen 
Schuldatenschutzgesetzes bleibt unberührt. 



Teil 4 Verfahren zur Feststellung 
des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs 

§ 11 Einleitung des Verfahrens
zur Ermittlung des sonder-
pädagogischen Förderbedarfs

(1) Die Feststellung des sonderpädagogischen
Förderbedarfs erfolgt auf der Basis einer diffe-
renzierten Diagnostik, die der Erstellung eines
individuellen Förderplans dient.

(2) Der sonderpädagogische Förderbedarf wird 
vor der Einschulung oder während des Schul-
besuchs auf Antrag festgestellt. Der Antrag
kann in der Stadtgemeinde Bremen durch eine
Entscheidung der Senatorin für Bildung und
Wissenschaft, in der Stadtgemeinde Bremer-
haven durch eine Entscheidung des Magistrats
ersetzt werden.

(3) Antragsberechtigt sind:
1. die Erziehungsberechtigten,
2. die Schule, die die Schülerin oder der

Schüler besucht oder bei der die Schülerin
oder der Schüler angemeldet wurde, nach
Beratung mit dem zuständigen Zentrum
für unterstützende Pädagogik und

3. der Schulärztliche Dienst.

(4) Anträge für die vermuteten sonderpäda-
gogischen Förderbereiche Wahrnehmung- und 
Entwicklungsförderung, Sehen, Hören und 
motorische und körperliche Entwicklung sind 
im Falle des Absatzes 3 Nummer 2 von der 
Schule, in den anderen Fällen über die Schu-
le, die die Schülerin oder der Schüler besucht 
oder bei der die Schülerin oder der Schüler 
anzumelden ist, an die Leiterin oder den Leiter 
des für die Schule zuständigen Zentrums für 
unterstützende Pädagogik zu leiten. Anträge
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für den vermuteten sonderpädagogischen 
Förder bedarf Lernen sind an die Leiterin oder 
den Leiter des für die Schule zuständigen Zen-
trums für unterstützende Pädagogik zu leiten. 
Sie können erst in der Jahrgangsstufe 8 gestellt 
werden. Anträge für den sonderpädago gischen 
Förderbedarf sozial-emotionale Entwicklung 
sind an das zuständige Regionale Beratungs- 
und Unterstützungszentrum zu leiten. Bis 
zum Ende des Schuljahrs 2022/23 können die 
Stadtgemeinden die Feststellungsdiagnostik für 
Schülerinnen und Schüler mit dem vermuteten 
sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen, 
Sprache und Verhalten vor deren Übergang in 
die Jahrgangsstufe 5 durchführen. 

(5) Dem Antrag sind beizufügen:

1. eine Begründung für den Antrag mit An-
gabe des vermuteten Förderschwerpunk-
tes oder Unterstützungsbedarfs,

2. Rahmendaten über den bisherigen schu-
lischen Werdegang (Schülerbogen),

3. Kopien der letzten Zeugnisse und Lern-
entwicklungsberichte, soweit es für die
Darstellung des Entwicklungsweges erfor-
derlich ist,

4. eine Dokumentation der bisherigen För-
derung und deren Ergebnisse, bei Schü-
lerinnen und Schülern mit nichtdeutscher
Herkunftssprache gegebenenfalls die Do-
kumentation der bisherigen sprachlichen
Förderung,

5. eine Dokumentation über die Information
und Anhörung der Erziehungsberechtigten 
und

6. mit Zustimmung der Erziehungsberechtig-
ten bereits vorliegende Befunde.

(6) Die Erziehungsberechtigten können vor der
Anmeldung ihres schulpflichtig werdenden Kin-
des zur Schule einen Antrag nach Absatz 1 bei
der regional zuständigen Grundschule stellen.
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(7) Die Leitung des Zentrums für unterstützen-
de Pädagogik oder des Regionalen Beratungs- 
und Unterstützungszentrums prüft den Antrag 
und führt das Verfahren nach § 13 durch. 

§ 12 Beteiligung der Erziehungs-
berechtigten bei der Einleitung 
des Verfahrens zur Ermittlung des 
sonderpädagogischen Förderbedarfs

(1) Sind die Erziehungsberechtigten nicht die 
Antragsteller, sind sie vor der Antragstellung 
in geeigneter Form durch die Schule über die 
wesentlichen Gründe der Antragstellung nach 
§ 11 Absatz 1, die Ziele und den Ablauf des 
Feststellungsverfahrens und über die Möglich-
keit, auf ihren Wunsch hin ein schulpsycholo-
gisches Gutachten einzuholen, zu informieren. 
Über die Durchführung des Feststellungs-
verfahrens soll Einvernehmen mit den Erzie-
hungsberechtigten angestrebt werden. Über 
ein zu diesem Anlass geführtes Gespräch ist 
eine Niederschrift anzufertigen. 

(2) Widersprechen die Erziehungsberechtigten 
dem Feststellungsverfahren zur Ermittlung des 
sonderpädagogischen Förderbedarfs, kann in 
der Stadtgemeinde Bremen die Senatorin für 
Bildung und Wissenschaft, in der Stadtgemein-
de Bremerhaven der Magistrat die Durchfüh-
rung des Verfahrens veranlassen, wenn die 
Schulleitung auf Vorschlag der Klassenkonfe-
renz begründet darlegt, warum voraussichtlich 
nur eine Unterrichtung mit sonderpädagogi-
scher Förderung die schulische Entwicklung 
des Schülers oder der Schülerin ausreichend 
unterstützen kann. Die Klassenlehrerin oder 
der Klassenlehrer und die in der Klasse unter-
richtenden Lehrkräfte beraten die Erziehungs-
berechtigten zuvor noch einmal gemeinsam. 
Die Erziehungsberechtigten können eine Per-
son ihres Vertrauens zu der Beratung hinzuzie-

hen. Über das Gespräch ist eine Niederschrift 
anzufertigen. Auf Wunsch der Erziehungsbe-
rechtigten kann auch der Landesbehinderten-
beauftragte hinzugezogen werden. 

(3) Ist das Kind noch nicht schulpflichtig, er-
stellt der Schulärztliche Dienst die Stellung-
nahme an die Senatorin für Bildung und 
Wissenschaft oder den Magistrat der Stadt 
Bremerhaven nach Absatz 2 Satz 1 und führt 
die Beratung nach Absatz 2 Satz 2 durch. Ab-
satz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

§ 13 Durchführung des Verfahrens 
zur Ermittlung des sonder-
pädago gischen Förderbedarfs

Das Zentrum für unterstützende Pädagogik 
oder das Regionale Beratungs- und Unter-
stützungszentrum koordinieren das Feststel-
lungsverfahren. Es veranlasst insbesondere 
1. die Erstellung eines schulärztlichen Gut-

achtens unter Beifügung einer Kopie der 
Antragsunterlagen,

2. die Erstellung eines sonderpädagogischen 
Gutachtens durch sonderpädagogische 
Fachkräfte unter Beifügung einer Kopie 
der Antragsunterlagen,

3. die Beteiligung der Erziehungsberechtigten 
am Verfahren,

4. auf Wunsch der Erziehungsberechtigten 
die Einholung eines schulpsychologischen 
Gutachtens,

5. die Einbeziehung weiterer Fachkräfte, so-
weit dies für die Diagnose notwendig ist 
und

6. bei Schülerinnen und Schülern nicht deut-
scher Herkunftssprache soweit möglich die 
Heranziehung sprachkundiger Lehrkräfte 
oder einer Übersetzerin oder eines Über-
setzers.
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§ 14 Inhalt und Ergebnis des 
Verfahrens zur Ermittlung des 
sonderpädagogischen Förderbedarfs

(1) Die Feststellung des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs umfasst die Ermittlung der indi-
viduellen Förderbedürfnisse auf der Grundlage 
einer Kind-Umfeld-Analyse. 

(2) Das Zentrum für unterstützende Pädago-
gik oder das Regionale Beratungs- und Unter-
stützungszentrum erstellt ein abschließendes 
sonderpädagogisches Gutachten mit einer 
Empfehlung. Das abschließende sonderpäda-
gogische Gutachten enthält Aussagen über: 
1. Begründung zum Antrag des Feststel-

lungsverfahrens,
2. Informationsquellen,
3. Lebenssituation des Kindes, 

3.1 Familiäre und soziale Bedingungen, 
3.2 Psychischer und physischer  
 Entwicklungsstand, 
3.3 Anamnese mit medizinischer Vorge- 
 schichte und bisheriger Förderung,

4. Überprüfung und Interpretation der Lern- 
und Entwicklungsstände, 
4.1 Allgemeine Auffassung und 
          Orientierung, 
4.2 Kognition – Lernstandsentwicklung, 
4.3 Arbeits- und Sozialverhalten, 
4.4 Motorik, 
4.5 Wahrnehmung, 
4.6 Sprache,

5. Befunde der schulärztlichen Untersuchung 
bzw. weitere medizinische Berichte,

6. Zusammenfassung der Ergebnisse und 
Empfehlungen für die sonderpädagogische 
Förderplanung, gegebenenfalls weitere 
Unterstützungsbedarfe und zum Förderort,

7. die Empfehlung zu personellen und sächli-
chen Rahmenbedingungen der sonderpä-
dagogischen Förderung,

8. Ergebnis des abschließenden Gespräches 
mit den Erziehungsberechtigten mit An-
gaben zu deren Vorstellungen zur schuli-
schen Förderung und dem Förderort.

(3) Das sonderpädagogische Gutachten ist 
Grundlage der Erstellung des individuellen 
Förderplans für die Schülerinnen und Schüler. 

Teil 5 Entscheidung über 
den sonderpädagogischen 
Förderbedarf und den Förderort 

§ 15 Entscheidung über den 
sonderpädagogischen 
Förderbedarf und den Förderort

(1) Auf der Grundlage des abschließenden 
sonderpädagogischen Gutachtens entscheidet 
in der Stadtgemeinde Bremen die Senatorin 
für Bildung und Wissenschaft, in der Stadtge-
meinde Bremerhaven der Magistrat über den 
sonderpädagogischen Förderbedarf. Sofern 
erforderlich, weist sie die Schülerin oder den 
Schüler einem Förderschwerpunkt und dem 
Förderort zu. 

(2) Die Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 ist 
nach Möglichkeit im Einvernehmen mit den 
Erziehungsberechtigten zu treffen. Liegt die 
Zustimmung der Erziehungsberechtigten nicht 
vor, ist vor der endgültigen Entscheidung eine 
gemeinsame Beratung der an der schulischen 
Förderung der Schülerin oder des Schülers 
wesen tlich Beteiligten und der Erziehungsbe-
rechtigten durchzuführen. Die Erziehungsbe-
rechtigten können eine Person ihres Vertrau-
ens hinzuziehen. 

(3) Der Landesbehindertenbeauftragte richtet 
eine Clearingstelle ein, die von den Erziehungs-
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berechtigten für die Beratung der Entscheidung 
nach Absatz 1 hinzugezogen werden kann. Die 
Clearingstelle soll auf die Herstellung des Ein-
vernehmens nach Absatz 2 hinwirken. Dazu 
kann sie Vorschläge zum weiteren Verfahren 
im Rahmen dieser Verordnung machen. 

(4) Der Clearingstelle gehören der Landesbe-
hindertenbeauftragte (Vorsitz), jeweils ein Ver-
treter der Gesamtvertretung der Erziehungs-
berechtigten der Stadtgemeinden Bremen oder 
Bremerhaven und ein Vertreter der Fachauf-
sicht an. Für den Fall der Verhinderung des 
Landesbehindertenbeauftragten bestimmen 
die Mitglieder der Clearingstelle eine andere 
Persönlichkeit als stellvertretende Vorsitzen-
de stellvertretenden Vorsitzenden. Die Clea-
ringstelle hört die Erziehungsberechtigten und 
die nach § 14 Absatz 2 für die Erstellung des 
Gutachtens zuständige Stelle an. 

(5) Das Zentrum für unterstützende Pädago-
gik oder das Regionale Beratungs- und Un-
terstützungszentrum teilt den Erziehungsbe-
rechtigten die Entscheidungen nach Absatz 1 
und 2 schriftlich mit und begründet sie. Der 
Schulärztliche Dienst ist zu informieren. 

(6) Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
in der Stadtgemeinde Bremen, der Magistrat 
in der Stadtgemeinde Bremerhaven gewährt 
den Erziehungsberechtigten auf Wunsch Ein-
sicht in das abschließende sonderpädagogi-
sche Gutachten sowie in die Unterlagen, auf 
denen es beruht. 

§ 16 Wechsel des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs und des Förderortes

(1) Die Klassenkonferenz überprüft bei Bedarf, 
mindestens jedoch einmal jährlich, ob sonder-
pädagogischer Förderbedarf weiterhin besteht 

und ob der festgelegte Förderschwerpunkt und 
der festgelegte Förderort weiterhin angemes-
sen sind. Die Überprüfung ist zu dokumentie-
ren und zu den Schülerakten zu nehmen. 

(2) Ist nach Auffassung der Klassenkonferenz 
bei Fortbestand eines sonderpädagogischen 
Förderbedarfs ein Wechsel des Förderortes an-
gebracht, lädt das Zentrum für unter stützende 
Pädagogik die Erziehungsberechtigten zu ei-
nem Gespräch ein und informiert in der Stadt-
gemeinde Bremen die Senatorin für Bildung 
und Wissenschaft, in der Stadtgemeinde Bre-
merhaven den Magistrat so rechtzeitig, dass 
diese oder dieser vor Ablauf des Schul jahres 
entscheiden kann. 

§ 17 Beendigung der sonder-
pädagogischen Förderung

(1) Liegt kein sonderpädagogischer Förder-
bedarf mehr vor, ist die diesbezügliche För-
derung zu beenden. Die Entscheidung über 
die Beendigung der sonderpädagogischen 
Förderung trifft in der Stadtgemeinde Bremen 
die Senatorin für Bildung und Wissenschaft, in 
der Stadtgemeinde Bremerhaven der Magis-
trat auf Vorschlag der Klassenkonferenz. Die 
Entscheidung über die Beendigung der son-
derpädagogischen Förderung schließt weitere 
Förderbedarfe im Sinne des § 8 nicht aus. 

(2) Das Zentrum für unterstützende Pädago-
gik teilt den Erziehungsberechtigten die Ent-
scheidung schriftlich mit und begründet sie. 
Der Schulärztliche Dienst ist zu informieren. 
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Teil 6 Schulen mit dem Auftrag 
zur sonderpädagogischen 
Förderung gemäß § 70a Absatz 1 
BremSchulG 

§ 18 Aufgaben und Unterrichtsstruktur

(1) Die Einrichtungen mit dem Auftrag der 
sonderpädagogischen Förderung sind alle all-
gemeine Schulen mit eingegliedertem oder 
zugeordnetem Zentrum für unterstützende 
Päda gogik, die in §§ 19, 20 und 21 beschriebe-
nen Schulen und, soweit dort die Schulpflicht 
erfüllt wird, die Regionalen Beratungs- und 
Unterstützungszentren. Alle Schulen haben die 
Aufgabe, eine auf die individuelle Problemlage 
und die Förderbedürfnisse ihrer Schülerinnen 
und Schüler ausgerichtete Erziehung, Un-
terrichtung, Betreuung anzubieten. Die son-
derpädagogische Förderung in ihren Förder-
schwerpunkten ist in den allgemeinen Schulen 
oder den Schulen nach § 70a des Bremischen 
Schulgesetzes durchzuführen. Dabei sind im 
erforderlichen Fall auch therapeutische, pfle-
gerische und soziale Hilfen außerschulischer 
Träger einzubeziehen. In Zusammenarbeit mit 
der allgemeinen Schule sollen die Schulen, die 
in den §§ 19, 20 und 21 beschrieben werden, 
auf eine Eingliederung ihrer Schülerinnen und 
Schüler in die allgemeine Schule hinwirken. 

(2) Die Schulen, die in den §§ 19, 20 und 21 be-
schrieben werden, beraten und unterstützen die 
allgemeinen Schulen in sonderpädagogischen 
Fragen, insbesondere hinsichtlich ihres beson-
deren Förderschwerpunktes und der Hilfsmittel, 
wirken auf gemeinsame Erziehungs- und Un-
terrichtsvorhaben hin und gestalten Angebote 
überregionaler Beratungsstellen. Sie haben den 
Auftrag, ihre Aufgaben in Zusammenarbeit mit 
den allgemeinen Schulen im Sinne eines regio-
nalisierten Angebotes auszugestalten. 

§ 19 Förderzentrum für Sehen und 
visuelle Wahrnehmung

(1) Das Förderzentrum für Sehen und visuelle 
Wahrnehmung unterrichtet Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf, insbesondere im Bereich des Sehens 
und des Umganges mit einer Blindheit. Der 
sonderpädagogische Förderschwerpunkt die-
ser Schule liegt im Bereich des Sehens, der 
visu ellen Wahrnehmung und des Umgangs 
mit einer Sehschädigung. 

(2) Das Förderzentrum für Sehen und visu elle 
Wahrnehmung verfügt über einen mobilen 
Dienst. Der mobile Dienst hat die Aufgabe 
spezifische, intensive und zeitlich befristete 
Fördermaßnahmen an den Zentren für unter-
stützende Pädagogik zu gestalten und durch-
zuführen und schulergänzende Maßnahmen 
wie fachpädagogische Hilfen für Kollegen vor 
Ort, Unterstützung der Eltern sehgeschädigter 
Kinder und Kurse für sehgeschädigte Schüle-
rinnen und Schüler zu organisieren. 

§ 20 Förderzentrum für Hören 
und Kommunikation

(1) Das Förderzentrum für Hören und Kommu-
nikation unterrichtet Schülerinnen und Schü-
ler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
insbesondere im Bereich des Hörens und des 
Umganges mit einer Gehörlosigkeit. Der son-
derpädagogische Förderschwerpunkt dieser 
Schule liegt im Bereich des Hörens, der audi-
tiven Wahrnehmung und des Umgangs mit 
einer Hörschädigung. 

(2) Das Förderzentrum für Hören und Kom-
munikation verfügt über einen mobilen 
Dienst. Der mobile Dienst hat die Aufgabe 
spezifische, intensive und zeitlich befristete 
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Fördermaßnahmen an den Zentren für unter-
stützende Pädagogik zu gestalten und durch-
zuführen und schulergänzende Maßnahmen 
wie fachpädagogische Hilfen für Kollegen vor 
Ort, Unterstützung der Eltern hörgeschädigter 
Kinder und Kurse für hörgeschädigte Schüle-
rinnen und Schüler zu organisieren. 

§ 21 Förderzentrum für körperliche
und motorische Entwicklung

(1) Das Förderzentrum für körperliche und
motorische Entwicklung unterrichtet Schüle-
rinnen und Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf insbesondere im Bereich der
körperlichen und motorischen Entwicklung.
Der sonderpädagogische Förderschwerpunkt
dieser Schule liegt im Bereich der körperlichen
und motorischen Entwicklung und des Um-
gangs mit Beeinträchtigungen im Bereich der
Bewegung und körperlicher Behinderung.

(2) Das Förderzentrum für körperliche und
motorische Entwicklung verfügt über einen
mobilen Dienst. Der mobile Dienst hat die
Aufgabe spezifische, intensive und zeitlich be-
fristete Fördermaßnahmen an den Zentren für
unterstützende Pädagogik zu gestalten und
durchzuführen und schulergänzende Maßnah-
men wie fachpädagogische Hilfen für Kolle gen 
vor Ort, Unterstützung der Eltern von im Be-
reich der körperlichen und motorischen Ent-
wicklung beeinträchtigten Kinder und Kurse
für in körperlicher und motorischer Entwick-
lung beeinträchtigter Schülerinnen und Schü-
ler zu organisieren.

Teil 7 Schlussbestimmungen 

§ 22 Evaluation

Die Evaluation der Umsetzung dieser Verord-
nung erfolgt ab dem Schuljahr 2016/17 auch 
im Hinblick auf die Weiterentwicklung der 
Diagno stik. 

§ 23 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2013
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Sonderpädagogik-
verordnung vom 24. April 1998 (Brem.GBl.
S. 113 – 223-a-22) außer Kraft.

(3) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 
31. Juli 2023 außer Kraft.

Die Senatorin für Kinder und Bildung






